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Verlängerung der Cedula und Beantragung Daueraufenthaltsgenehmigung: 
 
Die Beantragung der Daueraufenthaltsgenehmigung ist frühstens 90 Tage vor Ablaufdatum der 
temporären Aufenthaltsgenehmigung (Datum in roter Schrift auf der Vorderseite oder Rückseite der 
gelblichen Karte) möglich und spätesten einen Tag vor diesem Ablaufdatum. 

 
GANZ WICHTIG: Dieses Ablaufdatum darf bei der Beantragung der 
Daueraufenthaltsgenehmigung nicht überschritten sein! 

 
Aus Deutschland müssen dabei lediglich als neue Dokumente mitgebracht werden: 
 

- ein apostilliertes Dokument zur Berufsausbildung wie Universitätstitel, Diplom, oder Ähnliches  
- oder, ein apostillierter Rentenbescheid/Pensionsbescheid (falls vorhanden) 
- Und bei minderjährigen, schulpflichtigen Kindern das letzte Schulzeugnis mit Apostille. 

 
An Dokumenten, welche schon von der Beantragung der temporären Aufenthaltsgenehmigung 
vorliegen muss, noch einmal mitgebracht werden: 
 

- bei Ehepaaren: Die Originalheiratsurkunde mit Apostille von damals 
- bei minderjährigen Kindern: Die Originalgeburtsurkunde mit Apostille von damals 
- bei minderjährigen Kindern, welche mit nur einem Elternteilkommen: 

Sorgerecht/Aufenthaltsbestimmungsrecht des mitkommenden Elternteils 
oder notarielle Vollmacht des nicht mitkommenden Elternteils, welche ausdrücklich erlaubt, dass das 
Kind nach Paraguay reisen darf und dort den Antrag auf eine Aufenthaltsgenehmigung stellen darf, 
jeweils apostilliert. 

 
Alle weiteren noch notwendigen Dokumente kommen aus Paraguay und unsere zuständige 
Kontaktperson kümmert sich vor Ort um diese. 
 
Auch hier wäre es hilfreich alle notwendigen Dokumente vorab per Mail zu senden: 

 
 Reisepass, aufgeklappt, farbig eingescannt   
 temporäre Aufenthaltsgenehmigung sowie die Cedula, beides Vorder,-und Rückseite 
 Passbild – kann gerne selbstgemacht (Selfie oder Ähnliches) sein, mit weißem Hintergrund und ohne 

Brille 
 Dokument zur Berufsausbildung bzw. Rentenbescheid 

 
Die Daueraufenthaltsgenehmigung und die dazugehörige Cedula sind unbegrenzt gültig, müssen aber 
alle 10 Jahre erneuert werden. Dazu bedarf es dann keiner Dokumente mehr aus Deutschland. Alle 
dafür notwendigen Dokumente kommen dann dafür aus Paraguay und Frau Müller kümmere mich 
hier vor Ort um die Beschaffung dieser. 
 
Kosten 
Der Komplettpreis für die Beantragung der Daueraufenthaltsgenehmigung und der dazu 
entsprechenden Cedula beträgt ca. 1.500 USD pro erwachsene Person, da alle anfallenden Gebühren 
seitens der Behörden dafür ähnlich bzw. sogar noch höher sind als bei der ersten Beantragung. 
Kinder von 5 bis 14 Jahren erhalten einen Sonderpreis von Euro 1300 USD pro Kind. 
Und Kinder bis 5 Jahre zahlen lediglich einen Spezialpreis von Euro ca. 1100 USD pro Kind. 
 
 
 

Alle nöƟgen Kontaktdaten  
erhalten Sie bei uns: 

info@miller-investment.de 
Tel. +49 (0) 7529/97 1558 0 


